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Qualitatssicherung

Beatrice Herzog, Davos

Schweizer Ingenieur und Architekt

Qualitatssicherung bei der
Beurteilung von Naturgefahren

Aufgrund der Erneuerung verschie-
dener gesetzlicher Grundlagen und
einer damit verbundenen Subventi-
onserhohung hat die Anzahl der
jahrlich erstellten Gefahrenbeurtei-
lungen stark zugenommen. Die Pla-
nat als nationales Strategieorgan
des Bundes hat eine Empfehlung
zur Qualitatssicherung bei der Beur-
teilung von Naturgefahren heraus-
gegeben.

Im Mai diesen Jahres wurde die Broschii-
re mit dem Titel <Empfehlungen zur Qua-
lititssicherung bei der Beurteilung von
Naturgefahren» der Offentlichkeit vorge-
stellt. Die Dokumentation zeigt den be-
troffenen Behorden und Gutachtern vier
Schritte auf, mit welchen die Qualitit der
Beurteilung erheblich gesteigert werden
kann. Die vier Schritte sind die verbind-
liche Festlegung von Minimalanforderun-
gen, die Koordination zwischen den Fach-
gebieten, der definierte Projektablauf und
das qualititsorientierte Ausschreibungs-
und Vergabeverfahren.

Grundlage

Seit Inkrafttreten der Bundesgesetze iiber
den Wald (WaG 4.10.1991) und den Was-
serbau (WBG 21.6.1991) liegt das Schwer-
gewicht beim Schutz vor Naturgefahren
auf der Vorbeugung. Priventiv erstellte
Gefahrenbeurteilungen dienen als Grund-
lage fiir raumplanerische Entscheide und
fir die Planung von Frihwarndiensten
und Schutzmassnahmen.

Das bekannteste und am meisten stan-
dardisierte Instrument ist die Gefahren-
karte. Sie zeigt parzellenscharf Wirkung
und Eintretenswahrscheinlichkeit der ge-
fihrdenden Prozesse. Dabei wird noch
keine Aussage tiber das Schadenpotential
und das Risiko gemacht. Der ausgeschie-
dene Perimeter kann eine Gemeinde oder
auch eine grossere Region umfassen. Bei
den erfassten Gefahren handelt es sich in
der Regel um Hochwasser, chrsurung,
Ubermurung,  Steinschlag, Rutschung,
Felssturz und Lawinen.

Gefahrenbeurteilungen  sind  keine
standardisierten Produkte und
nicht normiert Gberprift werden wie In-

konnen

dustricerzeugnisse oder Bauwerke. Die ei-

gentliche Uberpriifung bringt immer erst
das Eintreten eines Ereignisses.

Festlegen und tberprifen lassen sich
hingegen die Abliufe in der Erarbeitung,
so wie dies nach den neuen ISO-Normen
auch vorgesehen ist. Daher muss die Qua-
lititssicherung im Bereich des Gefah-
renmanagements auf dieser Ebene ange-
gangen werden.

Diskussion

Eine Gefahrenbeurteilung erfordert zahl-
reiche Untersuchungsmassnahmen: Mes-
sungen im Feld, geomorphologische
Gelindebeurteilungen, Bauwerksuntersu-
chungen (Zustand, Funktion), numeri-
sche Modellierung von Naturprozessen,
hydraulische und geotechnische Berech-
nungen u.a. mehr. Unterschiedlichste Ein-
fliisse wie die Bodennutzung, der Einfluss
des Waldes, die geologischen und hydro-
logischen Verhiltnisse spielen ebenso eine
Rolle wie die Erkennung und richtige In-
terpretation von Gelindebefunden z.B.
aus fritheren Ereignissen. Erginzend zu
klassischen Berechnungen wird heute oft
mit numerischen Modellen gearbeitet,
welche auf digitalen Gelindemodellen ba-
sieren. Je nachdem was fiir ein Terrainmo-
dell als Grundlage benutzt wird und auf-
grund welcher Algorithmen es erstellt
wurde, kann eine Simulation zu erheblich
anderen Ergebnissen fithren. Die Ergeb-
nisse der Gefahrenanalyse werden meist in
geographischen  Informationssystemen
weiterverarbeitet. Daher sind nun auch
Kenntnisse auf dem Gebiet der Informatik
sowie der numerischen Verfahren not-
wendig geworden.

Diese Anforderungen sind von aussen
gesehen nichtimmer so offensichtlich. Das
Resultat all dieser komplexen Untersu-
chungen wird stark generalisiert und in
drei Klassen vereinfacht dargestellt (rote,
blaue, gelbe Gefahrenstufen). Diese Ver-
einfachung sowie die Tatsache, dass Fehl-
beurteilungen oft erst zeitverzogert nach
dem nichsten Ereignis wahrgenommen
werden, koénnen zu einem leichtfertigen
Umgang mit der Beurteilung verfiihren.

Hohe Folgekosten

Mangelhafte Beurteilungen konnen
zu hohen Folgekosten (Elementarschi-
den, unwirksame Massnahmen, Verlust
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von Bauland, Rechtsstreitigkeiten, Folge-
gutachten) fithren. So entstand bei den
Fachstellen das Bediirfnis nach Instru-
menten, die eine Vergabe an qualifizierte
und erfahrene Bewerber ermdglicht, ohne
auf ausschliesslich freihindige Vergaben
zurtickzugreifen.

Offentliche Schutzanspriiche und
Eigentumsgarantie

Gefahrenbeurteilungen erhalten mit
ihrer Umsetzung in planerische Massnah-
men eine rechtliche Wirkung. So fliessen
z.B. Gefahrenhinweiskarten in Richtpline
ein, Gefahrenkarten werden in Bauvor-
schriften oder Gefahrenzonenpline umge-
setzt. Baureglemente schreiben Objekt-
schutzmassnahmen oder Nutzungsbe-
schrinkungen vor. Ein méglichst wirksa-
mer Schutz des Lebensraumes vor den
Auswirkungen von Naturgefahren liegtim
Offentlichen Interesse. Hiufig wird nach
Ereignissen neben dem Privateigentiimer
und den privatrechtlichen Versicherungen
auch die oftendiche Hand zahlungspflich-
tig. Aus dieser Sicht besteht eher die Ten-
denz bei Gefahrenbeurteilungen «auf die
sichere Seite» zu gehen.

Aus Sicht des Eigentiimers bedeuten
die Folgen von Gefahrenbeurteilungen
aber oft eine Eigentumsbeschrinkung z.B.
in Form von Nutzungsbeschrinkungen,
welche bis zu einem Bauverbot gehen kon-
nen. Damit gehen auch hohe finanzielle
Verluste einher. Eingriffe solcher Artleiten
sich aus der Polizeiaufgabe des Staates ab
und werden daher nicht entschidigt. Die
Einschrinkungen tangieren ausserdem die
Eigentumsgarantie und sind damit in
jedem Fall ausreichend zu begriinden und
zu belegen. Der Gutachter findet sich also
in einem Spannungsfeld verschiedener
Anspriiche wieder.

Stellung des Gutachters

Gefahrenbeurteilungen sind Progno-
sen, welche auf Modellen und Szenarien
basieren. Zwangsliufig ergibt sich dadurch
fast immer ein mehr oder weniger grosser
Ermessensspielraum.

Aufgabe des Gutachters ist es also, die
potentiellen Gefahren gerade so «vorsich-
tig» zu beurteilen, dass einerseits ein aus-
reichender Schutz gewihrleistet wird, an-
dererseits die Eingriffe verhiltnismissig
bleiben. Sein wichtigstes Hilfsmittel ist
daher die Dokumentation seiner Arbeit
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(technischer Bericht, Dokumentation von
Zwischenschritten). In einer ausfiihrli-
chen Dokumentation sollen die erhobe-
nen Fakten (Messungen, Berechnungen)
und die Interpretation (Modellierung, ge-
zogene Schliisse aufgrund des Standes der
Fachkunde) strikte auseinandergehalten
und nachvollziehbar dargelegt werden.
Das erforderliche Wissen und die Doku-
mentation richten sich nach dem «Stand
der Fachkunde».

Dieser Begriff ersetzt im Kontext des
Umganges mit Naturgefahren den Begrift
«Regeln der Baukunst» aus dem Bauwesen.
Es handelt sich um Sachregeln, denen die
Rechtsordnung Geltung und damit eine
erhohte Wirksamkeit verleiht. Der Begriff
hat damit eine juristische Tragweite. In
rechtlichen Verfahren kann ein Querver-
gleich von der Arbeit des Ingenieurs oder
Gutachters zu den aktuellen und aner-
kannten Methoden und Verfahren, wie sie
z.B. von Bundesstellen oder Fachverbin-
den wie dem SIA empfohlen werden, er-
stellt werden.

Der «Stand der Fachkunde» ist eine
Momentaufnahme, die Verfahren und Er-
kenntnisse entwickeln sich rasch. Eine lau-
fende Aktualisierung der eigenen Kennt-
nisse ist also unerlisslich.

Verantwortung der Behorde

Die Umsetzung der erkannten und
dokumentierten Gefahren (Gefahrenkar-
te, Risikoanalyse) erfolgt durch die Behor-
de. Umsetzung bedeutet dabei entweder
die Akzeptanz der Gefahr oder die Planung
und Umsetzung von raumplanerischen

Gefahrenerkennung Beurteilung des Beurteilung des
und Dokumentation Gefahrenpotentials Risikos
Gefahrenhinweiskarte
Ereignisdokumentation
Karte der Phanomene

Gefahrenkarte
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oder baulichen Massnahmen. Auch die
Einsetzung eines Frithwarndienstes und
der Notfallplanung kann eine adiquate
Massnahme sein. Die Behorde ist damitab-
schliessend verantwortlich fiir die Gefah-
renbeurteilung.

Wie jede offentliche Verfiigung sind
Massnahmen, die aus Gefahrenbeurteilun-
gen erfolgen (Zonenplaninderungen,
bauliche Massnahmen), von Eigentiimern,
die in ihrem Interesse tangiert werden, an-
fechtbar. Auch aus diesen Griinden sind
eine transparente Vorgehensweise und
eine gute Dokumentation wichtig.

In der Ausschreibung sollten bereits
gewisse Anforderungen an die Produkte
(z.B. definierte Genauigkeit) gestellt wer-
den. Ebenso kann verlangt werden, dass
der Anbieter die eingesetzte Methodik be-
schreibt, so dass die erreichbare Qualitit
der Projekte messbar und erkenntlich
wird. Werden bereits in der Ausschreibung
die Vergabekriterien und deren Gewich-
tung bekanntgegeben, konnen diese spi-
ter rechtsgiiltig in einer Gesamtbewertung
eingesetzt werden.

Fiir die Vergabe nach qualititsorien-
tierten Kriterien stellen die neuen Sub-
missionsgesetze den notwendigen Spiel-
raum zur Verfiigung. Die Vergabe ist nicht
mehr an den tiefsten Preis sondern an das
«wirtschaftlich giinstigste Angebot» ge-
bunden.

Wird eine Gefahrenbeurteilung ange-
zweifelt, besteht fiir die Behorde die Mog-
lichkeit des nachtriglichen Einholens einer
«Second Opinion» (Zweitmeinung) bei
einer zweiten Fachinstanz.

Punktuelle Gefahrenabklarung

Ursachenanalyse, Risikoanalyse

Faktenerhebung

Interpretation

Gefahrenbeurteilung

1
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Koordination zwischen den
Fachgebieten

Die Beurteilung von Naturgefahren
ist eine interdisziplindre Aufgabe, die auch
als solche gelost werden muss. Es gibt
keine Fachstelle und keine Berufsgattung,
die iiber das Wissen und die Erfahrung ver-
figt, im Alleingang die ganze Materie zu
beherrschen. Eine Rutschung kann z.B. als
Hangprozess in einem geschidigten Wald-
gebiet beginnen, das Gerinne erreichen
und sich dort ablagern. Bei Hochwasser
wird das Material transportiert, staut sich
am Lawinenholz auf, wird zum Murgang
und lduft schliesslich in der Planungszone
aus. Eine schnittflichenfreie Abgrenzung
einzelner Prozesse ist nicht nur vom Vor-
gehen her selten moglich, sondern auch
draussen in der Natur hochstens ein Spe-
zialfall. In der Regel greifen Hangprozes-
se, Gerinneprozesse und waldbauliche Fra-
gestellungen im selben Perimeter ineinan-
der iiber. Im besiedelten Gebiet immer be-
troffen ist die Raumplanung. Gute Projek-
te und Losungen konnen daher nur durch
eine Zusammenarbeit mit Fachleuten im
Team zustande kommen. Es ist wiinschbar,
dass auf allen Ebenen die beteiligten Dis-
ziplinen mehr und mehr zu einer offenen,
kollegialen Zusammenarbeit finden.

Seitens der Auftragnehmer wird den
breiten Anforderungen meist durch die
Bildung von Ingenieurgemeinschaften be-
gegnet. Diese komplexen Arbeitsformen
erfordern einen hohen Grad an Struktu-
rierung in der Projektorganisation.

Auf der Auftraggeberebene sollte auf
Interdisziplinaritit gesetzt werden und die

Gefahren- und
Risikomanagement

Technische und
planerische Massnahmen

Frihwarndienste

Notfallplanung und
Intervention

Massnahmenplanung

Gefahrenerkennung, -dokumentation und -beurteilung als Grundlagen fiir das Gefahren- und Risikomanagement
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Haltung
Modelle und Szenarien
Gefahrenbeurteilung

Umsetzung
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fahrlassig nachléssig verantwortungsbewusst Ubervorsichtig angstlich
zu optimistisch angemessen Zu pessimistisch
ungeeignet geeignet ungeeignet
Gefahrenzone zu klein Umsetzung Gefahrenzone zu gross

Schutzmassnahmen und

Frihwarung vernachléssigt angepasst

Investitionen

der Gefahrenlage

Betriebs- und Folgekosten

Auswirkungen

2

Menschen, Lebensrdume
und Sachwerte
Ubermassig geféhrdet

gering

Menschen, Lebensrdume
und Sachwerte
angemessen geschitzt

Schutzmassnahmen und
Frihwarnung zu stark ausgebaut

Investitionen
Betriebs- und Folgekosten
hoch

Menschen, Lebensrdume
und Sachwerte
Ubertrieben geschutzt

Die Qualitat einer Gefahrenbeurteilung im Spannungsfeld zwischen optimistischen und pessimistischen Prognosen

alleinige Zustdndigkeit einer einzelnen
Fachstelle als ungentigend qualifiziert wer-
den. Somit steigen aber auch auf dieser
Ebene die Managementanforderungen.

Um diesen gestiegenen Anforderun-
gen gerecht zu werden, wird der Aufbau
eines strukturierten und professionellen
Projekt- und Qualititsmanagementes not-
wendig. Ein Projekthandbuch mit ver-
bindlich festgelegten Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortung der Beteilig-
ten, Informationsfliissen und detaillierter
Qualititsplanung schafft Transparenz und
sollte heute in jedem grosseren Projekt
eine Selbstverstindlichkeit sein.

Inhalt der Empfehlung

Aus der angefiithrten Diskussion ergeben
sich vier Instrumente, um qualititswirksa-
me Abliufe, Aufgaben und Entscheide zu
definieren und so eine Qualititssicherung
bei der Beurteilung von Naturgefahren zu
erreichen. Diese vier Instrumente sind in

der Empfehlung ausfiihrlich beschrieben.

Minimalanforderungen

Die verbindliche Festlegung von Mi-
nimalanforderungen an Bearbeiter und
Projekt erlaubt, Gutachten nach vorgege-
benen Kriterien zu beurteilen. Diese sind
z.B. der Stand der Fachkunde, transparen-
tes Darlegen aller Interpretationen und
Nachvollziehbarkeit. Gutachter haben
sich Gber Fachwissen, Erfahrung und Wei-
terbildung auszuweisen.

Koordination

Eine umfassende Gefahrenbeurtei-
lung setzt ein Zusammenwirken der ver-
schiedenen Fachdisziplinen voraus. Eine
umfassende Koordination, die alle Betrof-
fenen einbezieht und aufeinander ab-
stimmt, ist daher eine Notwendigkeit.

Projektmanagement

Um die komplexen Abliufe struktu-
riert und transparent abzuwickeln, ist ein
professionelles Projektmanagement erfor-
derlich. Die Koordinationsaufgabe und
Qualititssicherung kann dabei auch durch
externe Dritte erfolgen.

Ausschreibung und Vergabe

Im Ausschreibungs- und Vergabever-
fahren sollten Kriterien zur Bewertung
von Angeboten und Anbietern beschrie-
ben werden. Die Ausschreibungsunterla-
gen und die Bewertung der Angebote soll
nach strengen Qualititsgrundsitzen erfol-
gen. Die Empfehlung gibt Hinweise zum
Verfahren und zu Vergabekriterien. Die
technischen Methoden und Inhalte sind
weiterhin Sache der Fachverbinde. So hat
z.B. die SIA HOK 104 1999 ein Hilfsmittel
zur Ausschreibung von Arbeiten erarbei-
tet, welches die verschiedenen Produkte
standardisiert beschreibt. Nachahmens-
werte Unterlagen zu Ausschreibung, Be-
wertung und Vergabe verwenden z.B. die
Fachstellen des Kantons Bern.

Fazit

In einer Startveranstaltung zum Vorhaben
<Empfehlung QS Naturgefahren» wurden
im Sommer 1998 verschiedene Vertreter
von Praxis und Verwaltung von der Planat
eingeladen, um ihre Bedirfnisse zu dus-
sern. Ein wichtiges Anliegen der Anwe-
senden war, allzu starre und unverrtickba-
re Richtlinien zu vermeiden. Diesem
Wunsch wurde insbesondere mit dem
vollstindigen Freistellen der technischen
Methoden entgegengekommen, da hier
cin grosser Spielraum fiir die Weiterent-
wicklung der Fachkunde unerlisslich ist.
Ebenso wurde bewusst offen gelassen, wie
die Koordinationsfrage zwischen den

Fachgebieten gelost wird und wer die ent-
sprechenden Aufgaben iibernimmt.

Mit den Empfehlungen der Planat sind
nun aber wichtige Instrumente geschaffen
worden, die eine Qualititssicherung in den
Beurteilungen von Naturgefahren erlau-
ben und die Kantone und Gemeinden als
Hauptverantworliche wesentlich unter-
stiitzen.

Adresse der Verfasserin:

Beatrice Herzog, dipl. Ing. ETH/SIA, NDS
Informationssysteme, Staubli, Kurath & Partner
AG, Brimabiielstrasse 15, 7270 Davos Platz

Planat ist die Abkiirzung der «Nationalen Platt-
form Naturgefahren. Sie ist eine stindige aus-
serparlamentarische Kommission des Bundes
gemiss Kommissionenverordnung vom 3. Juni
1996 und untersteht direkt dem amterenden
Bundesrat des UVEK. Weitere Angaben finden
sich unter www.planat.ch.

Die Publikation <Empfehlungen zur Qua-
lititssicherung bei der Beurteilung von Natur-
gefahren» wurde von praxiserfahrenen Fachper-
sonen verfasst. Die Autoren sind: B. Herzog
(Vorsitz), H. Keusen, Th. Rageth, O. Lateltin
und R. Zobrist. Bezugsquelle fiir die Publikati-
on ist: Planat-Sekretariat, ¢/o Bundesamt fiir
Wasser und Geologie, Postfach, 2501 Biel

24




	Qualitätssicherung bei der Beurteilung von Naturgefahren

